
Der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm
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Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW
Aufstellung aller Aktivitäten zum Übereinkommen des Europarats zur
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt (“Istanbul-Konvention“)

Ihre E-Mail vom 13.08.2020 

Sehr geehrte Antragstellerin,
sehr geehrter Antragsteller,

auf Ihren o.g. Antrag teile ich Ihnen mit, dass gemäß § 4 Abs. 1 IFG
NRW nur natürliche Personen einen Anspruch auf hier vorliegende
amtliche Informationen haben.
Da Ihre Anfrage durch ein Übermittlungsportal übersandt wurde, ist nicht
ersichtlich, wer tatsächlich der Urheber dieses Ersuchens ist. 

Ferner weise ich  bereits jetzt daraufhin, dass für die  Erteilung  der
gewünschten In-formationen Gebühren in Höhe von bis zu 1.000,00
Euro entstehen können.

Zur Überprüfung der o.g. Voraussetzung sowie zur Zustellung eines
Gebührenbescheids   bitte   ich   um   Mitteilung   der   vollständigen
Personalien nebst einer zustellfähigen Anschrift.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
████
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Aktenzeichen
153 I – 15. 71
bei Antwort bitte angeben

Bearbeiter/in
██████
Durchwahl
02381 272-4911

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Heßlerstraße 53
59065 Hamm

Telefon 02381 272-0
Telefax 02381 272-518
verwaltung@olg-
hamm.nrw.de

Informationen         zur
Verarbeitung
personenbezogener
Daten in
Verwaltungssachen  durch
das     Oberlandesgericht
Hamm   finden   Sie   unter:
www.olg-hamm.nrw.de/ko
ntakt/impressum/datensch
utz.

Internet:
www.olg-hamm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
ab Hbf. mit Linie 6 oder 33
bis Haltestelle
Widumstraße /OLG


